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Teilnahme- und Vertragsbedingungen für einen Stand  

auf dem CSD Minden Kundgebungsplatz am 17.08.2024 
  

Die folgenden Bedingungen gelten für alle Teilnehmenden mit einem Info-Stand auf dem Kundgebungsplatz. 
1. Die Autorität der Veranstaltungsleitung wird in allen Belangen des CSD Minden anerkannt.  

Insbesondere ist allen Anweisungen der Veranstaltungsleitung, besonders bei Auf- und Abbau zu folgen. 
2. Die Standbetreibenden sind für die gesamte Zeit, für die Sicherheit ihres Standes und deren Besucher*innen 

verantwortlich. 
3. Dem CSD Minden ist die Entscheidung über die Gestattung der Teilnahme in Einzelfällen 

vorbehalten (Kommerzielle Gruppen, Unternehmen, Gruppen mit keinem Bezug zu queeren Themen etc.) 
4. Der CSD Minden übernimmt keine Haftung sowohl gegenüber den Standbetreibenden als auch gegenüber Dritten 

(z.B. bei Diebstahl, Sachbeschädigung und Personenschäden).  
5. Die Veranstaltungsleitung des CSD Minden ist berechtigt, bei Verstößen gegen Gesetze oder Beanstandungen von 

Behörden, die Kontaktdaten der Standbetreibenden an die zuständige Behörde weiterzugeben. 
6. Sollte der CSD durch höhere Gewalt ausfallen, können Standmieten nur in der Höhe zurückgezahlt werden, in der 

diese noch nicht für den CSD Minden ausgegeben wurden. 
7. Der CSD Minden bietet keinen Verleih von Ausstattungsgegenständen an. 

Die Ausstattung der Stände erfolgt ausschließlich durch die Standbetreibenden selbst. 
8. Bei erwarteten hohen Windgeschwindigkeiten empfiehlt sie eine Standbefestigung durch die Standbetreibenden. 
9. Die Standbetreibenden müssen ein Inhaberschild gut sichtbar am Stand anbringen. 
10. Der Verkauf von Waren, Merchandise Artikel und Dienstleitungen jeglicher Art ist am/im Stand nicht gestattet. 
11. Spendensammlungen oder Tombola sind den Standbetreibenden nur in engen Grenzen gestattet, die der 

Genehmigung bedürfen. Eine Tombola/Spendensammlung oder dergleichen wird ausschließlich durch den CSD 
Minden selbst zur Finanzierung des CSD durchgeführt. 

12. Der Ausschank und die Ausgabe von alkoholischen Getränken am/im Stand ist nicht gestattet. 
13. Die Kosten für einen Standplatz bemisst sich, je nach Art und Größe des Standes. 
14. Die Standbetreibenden verpflichten sich die angegebenen Auf-, Abbau- und Betriebszeiten einzuhalten. 
15. Beim Auf- und Abbau dürfen andere Stände, Verkehrswege und der Ablauf des CSD Minden nicht gestört werden. 
16. Sollten Standbetreibende außerhalb der vorgegebenen Zeit oder später aufbauen wollen, so ist der Veranstalter 

berechtigt, den Stand an einen anderen Ort oder überhaupt nicht aufbauen zu lassen. In diesem Fall ist die 
Standgebühr trotzdem fällig. 

Information zum Strom- und Wasseranschluss 
Der CSD Minden stellt nur die reinen Endanschlüsse zur Verfügung. 
Verlängerungskabel, Verteiler, Mehrfachstecker, Adapter, Wasserschläuche etc. müssen selbst mitgebracht werden. 
 
Umgang mit Müll auf dem CSD Minden 
Wir bitten die Standbetreibenden für alle Materialien, die potenziell Müll verursachen (Verpackungsmaterial, Sticker Reste 
etc.) an den Ständen einen Müllbehälter bereitzustellen. Für die Müllentsorgung fällt eine Gebühr an. Diese entfällt, wenn die 
Standbetreibenden ihren Müll mitnehmen und selbst entsorgen. 
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AUFBAU (Aufbauzeiten:  10:00 Uhr bis 13:00 Uhr) 
 
 ●   Der Aufbau der Stände  muss bis spätestens 13:00 Uhr abgeschlossen sein. 
 ●   Kabel, Leitungen und ähnliches sind im öffentlichen Bereich gegen Stolperfallen zu sichern. 
 ●   Den Anweisungen der Veranstaltungsleitung oder den damit beauftragten Personen ist Folge zu leisten. 
 ●   Bei Unklarheiten/unvorhergesehenen Situationen ist Rücksprache mit der Veranstaltungsleitung zu halten. 
 ●   Der Kundgebungsplatz (Johanniskirchhof) darf nur im bekannt gegebenen Zeitraum,  
        zum Be- und Entladen, befahren werden.  
 ●   Die Fahrzeuge sind schnellstmöglich vom Platz zu entfernen.  
 ●   Bis spätestens 13:00 Uhr sind alle Fahrzeuge vom Kundgebungsplatz zu entfernen. 
 

Mögliche Öffnungszeiten der Stände: 13:00 Uhr bis 21:00 Uhr 
 
 ●   Die Stände sind von 14:00 bis mindestens 20:00 Uhr zu öffnen.  
 ●   Eine verlängerte Öffnungszeit nach 21:00 Uhr ist nicht möglich.  
 

ABBAU 
 
 ●   Der Kundgebungsplatz darf für den Abbau nicht vor 21:30 Uhr befahren werden. 
 ●   Der Abbau der Stände muss bis 22:30 Uhr erfolgt sein.  
 ●   Beim Befahren des Platzes mit Fahrzeugen muss das Fahrzeug von außen durch Standordner*innen  
        begleitet werden, damit die Sicherheit der noch anwesenden Besucher*innen gewährleistet werden kann. 
 

CSD Minden Kundgebungsplatz: Johanniskirchhof, 32423 Minden 

 
Kommt die/der Standbetreibende den Vorgaben der Veranstaltungsleitung nicht nach, auch unabhängig von der Entscheidung der 
Ordnungsbehörde, so kann ihm/ihr der Betrieb des Standes verwehrt werden. Die Standgebühren können dann nicht erstattet werden. Die 
evtl. anfallenden Bußgelder müssen vom Standbetreibenden entrichtet werden. 
 
Die Teilnahme- und Vertragsbedingungen haben wir erhalten, gelesen und erkennen diese mit unserer Unterschrift als rechtlich bindend an.   
 
 

Ort/ Datum                                             Unterschrift/Stempel der Vertretungsberechtigten Person 

Teilnahmegebühren für einen Standardstand 

Standardgröße 
3m x 3m 
 
Standardpavillon 
(Nr.: 4 bis 17) 

Queere Gruppe 
(Verein/Organisation) 
soziale Gruppe/ 
gemeinnützige 
Gruppe 

Politische Partei 
oder Gruppe mit 
Interessenvertretung 
für queere Themen 
und sonstige 

Reiner 
Informationsstand 

35,- € 100,- € 

Infostand mit 
Ausgabe von 
alkoholfreien 
Getränken 

 
60,- € 

 
150,- € 

   
Stromanschluss 30,- € 30,- € 
Wasseranschluss 20,- € 20,- € 
Müllentsorgung 15,- € 15,- € 

 

 


